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1.      Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland
die Wahl zum Europäischen Parlament statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2.  Die Gemeinde Hohe Börde ist in 17 allgemeine Wahlbezirke einge-
teilt. 

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
04.05.2014 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15.30 Uhr im Landratsamt, Gerikestraße 104, 39340 Haldens-
leben zusammen.

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
  Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel 

ausgehändigt.  
 Jeder Wähler hat eine Stimme.
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Be-

zeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung 
der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts 
von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll.

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist.

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis 
oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der 
kreisfreien Stadt oder

 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-

hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Par-
lament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei heitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107 
a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

                                  
Hohe Börde, den 07.05.2014 Trittel - Bürgermeisterin

1.                                          Am 25. Mai 2014
finden die Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen

in der Gemeinde Hohe Börde statt.

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Hohe Börde ist in 17 Wahlbezirke eingeteilt. 
  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 

30.04.2014 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die wahlberechtigte Person wählen kann.

3.  Für die Wahl zu den Vertretungen hat die wählende Person drei 
Stimmen. 

  Finden gleichzeitig mehrere Wahlen zu den Vertretungen statt (z.B. 
Gemeindewahl und Kreiswahl), so hat  sie für jede dieser Wahlen für 
die sie wahlberechtigt ist, drei Stimmen. 

4.  Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal bereit-
gehalten. 

  Sie enthalten für die Wahl zu den Vertretungen die im Wahlbereich 
zugelassenen Wahlvorschläge und die zugelassenen Wahlvorschlags-
verbindungen sowie die Namen der Bewerberinnen/Bewerber und 
jeweils drei Felder für jede Bewerberin/jeden Bewerber zu Kennzeich-
nung. 

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
5.1  dass sie bei der Wahl zu den Vertretungen auf dem Stimmzettel 

durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise die Bewerberin/den Bewer-
ber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder den sie ihre Stimme geben will.

 Sie kann
 a)  einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben,
 b)  ihre Stimmen auch verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern 

eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Reihenfolge innerhalb des 
Wahlvorschlags gebunden zu sein,

 c)  ihre Stimmen Bewerberinnen und Bewerbern verschiedener Wahl-
vorschläge geben.

  Jedoch insgesamt nicht mehr als drei Stimmen auf einem Stimm-
zettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6.  Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über 
ihre Person auszuweisen.

7.  Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur in dem 
für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich, für den 
der Wahlschein gilt,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbe-
reiches oder 

 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
9.  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zuständigen 

Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlum schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
 a)  Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet 

ihren Stimmzettel, finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, die 
Stimmzettel der Wahlen, für die sie wahlberechtigt ist.

 b)  Sie legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 
Wahlumschlag und verschließt diesen.

 c)  Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 
Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl.

 d)  Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und den un-
terschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.

 e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.

 f)  Sie übersendet den Wahlbrief durch ein Postunternehmen an die auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass der 
Wahlbrief spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

  Wenn gleichzeitig mehrere Wahlen stattfinden, für den sie wahlberech-
tigt ist, benutzt die wählende Person für alle Wahlen nur einen Wahl-
umschlag und nur einen Wahlbriefumschlag.

  Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die Gelegen-
heit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

  Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind 
dem Wahlschein zu entnehmen.

  Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann sich der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson hat durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, 
dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahlberechtigten Per-
son gekennzeichnet hat.

10.  Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, soweit 
das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist 

11.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei heitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107 
a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

                     
Hohe Börde, den 08.05.2014 Pollmer - Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 20.05.2014, um 17:30 Uhr, findet im

Sitzungsraum /I. Etage der Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, 
Bördestraße 8 die Sitzung des Bauausschusses der 

Gemeinde Hohe Börde statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberu-

fung und der Beschlussfähigkeit    
2.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesord-

nung    
3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung    
4. Bericht des Vorsitzenden    
5. Bericht der Verwaltung    
6. Anfragen und Anregungen    
Nichtöffentlicher Teil:
7. Bericht des Vorsitzenden    
8. Bericht der Verwaltung    
9.  Übertragung der Zuständigkeit zur Vergabe von Bauleistungen zur 

Resterschließung der Straße im Wohngebiet „Am Rodelberg“ im OT 
Ackendorf

 Vorlage: 1481/2014    
10. Anfragen und Anregungen    
Öffentlicher Teil:
11. Schließen der Sitzung    

Trittel 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
- Flurbereinigungsbehörde -

Postanschrift: Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben
42-611 B3.01 – 24BK0020   Wanzleben, den 28.04.2014

Flurbereinigungsverfahrens Schwaneberg – Feldlage, Landkreis Bör-
de, Salzlandkreis, Verfahrensnummer 24 BK 0020 

Öffentliche Bekanntmachung

Ladung zur 1. Teilnehmerversammlung mit Wahl
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Mit dem Beschluss vom 24.01.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren 
Schwaneberg – Feldlage für die Gemarkungen Schwaneberg, Altenwed-
dingen, Langenweddingen, Wanzleben, Etgersleben und Egeln im Land-
kreis Börde und Salzlandkreis angeordnet und damit die „Teilnehmerge-
meinschaft Schwaneberg – Feldlage“ gebildet.
Hiermit werden alle Grundeigentümer, Gebäudeeigentümer und Erbbaube-
rechtigten im Verfahren gebeten, sich

am 25.06.2014, um 18 Uhr,
in den Saal der Heimatstube Schwaneberg,
Am Anger – Gemeindehof, 39171 Sülzetal OT Schwaneberg

einzufinden, um den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu wählen.
Die Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter werden von den 
im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt. 
Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme; gemeinschaftli-
che Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche 
die meisten Stimmen erhalten (§ 21 Abs. 3 und 5 Flurbereinigungsgesetz).
Sofern ein Wahlberechtigter durch Vollmacht mehrere Teilnehmer vertritt, 
hat er gleichwohl insgesamt nur eine Stimme. Bevollmächtigte haben bei 
der Wahl eine beglaubigte Vollmacht nachzuweisen.
Versäumt ein Teilnehmer den Termin oder erklärt sich nicht bis zum 
Schluss des Termins zur Wahl des Vorstandes, so wird angenommen, dass 
er mit dem Ergebnis des Termins ein-verstanden ist.
Im Anschluss an die Wahl wird die erste Vorstandssitzung stattfinden, in 
welcher die Wahl des Vorstandsvorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft 
und dessen Stellvertreter erfolgen soll.
Um zahlreiches Erscheinen aller am Verfahren Beteiligten wird hiermit 
gebeten.

Im Auftrag

Mathias Arnold
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